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5. Definitionsvorschlag von Prof. Kudla vom 7.5. 2015 (Kommissionsdrucksache AG 3-17) 

„Der bestmögliche Standort für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle ist der Standort, der die 
bestmögliche Sicherheit für den dauerhaften Schutz von Mensch und Umwelt vor ionisierender Strahlung 
und sonstigen schädlichen Wirkungen dieser Abfälle bei Vermeidung unzumutbarer Lasten und 
Verpflichtungen für zukünftige Generationen für einen Zeitraum von einer Million Jahren gewährleistet. 
Der bestmögliche Standort wird unter Beachtung des Standes von Wissenschaft und Technik mit dem 
nachfolgend beschriebenen Standortauswahlverfahren und den darin angegebenen und anzuwendenden 
Kriterien gefunden." 

Dieser Definitionsvorschlag lässt die zentralen Fragen leider offen. Ob es ein komparatives 

Auswahlverfahren gibt, das sich an Sicherheitskriterien orientiert, hängt von der konkreten Ausgestaltung 

des Verfahrens ab. Dies wird aber in dem Definitionsvorschlag offen gelassen. 

6. Lösungsvorschlag: 

Die Kommission stellt in einem Beschluss fest, wie sie den Begriff „Standort mit der 

bestmöglichen Sicherheit" interpretiert. Durch den Beschluss sollte klargestellt werden, dass 

dieser Begriff eindeutig so verstanden wird, wie er von den Gesetzesverfassern gemeint war. Der 

„Standort mit der bestmöglichen Sicherheit" ist derjenige, der in einem Vergleich mehrerer 

Standorte sich als der sicherheitstechnisch beste herausstellt. Dabei ist ein komparatives 

Verfahren zugrunde zu legen, das sich an Mindest- und Abwägungskriterien orientiert, die durch 

Erkundung zugänglich sind. 

Die Kommission formuliert in einem Beschluss die Unterstützung für die in Kapitel 4 des 

StandAG geregelte Kostentragungs-Pflicht der AKW-Betreiber. 

Im Abschlussbericht sollte die Kommission auch Vorschläge für die Präzisierung der Regelungen 

des StandAG machen. Diese Klarstellung sollte zum einen direkt in § 1 Abs.1 erfolgen. Außerdem 

sollte im Zuge der Überarbeitung des Suchverfahrens auch der § 19 Abs. 1 präzisiert werden. 

Hier sollte klargestellt werden, dass derjenige Standort als Standort für das Endlager 

vorgeschlagen wird, der sich in einem Vergleich mehrerer Standorte als der sicherheitstechnisch 

beste herausgestellt hat. 
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